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Krankentagegeldversicherung für Selbstständige 
und Arbeitnehmer

Allgemeine Versicherungsbedingungen 
(AVB) des Krankentagegeldtarifs KTO 
für Selbstständige und Arbeitnehmer  

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen umfassen diesen Tarif sowie (in einem ge-
sonderten Druckstück) die Musterbedingungen 2009 – MB/KT 2009 – des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung e. V. und die Tarifbedingungen der ALTE OLDENBURGER. 

A Leistungen des Versicherers  Krankentagegeld bei Arbeitsunfähigkeit. Das tarifl iche Krankentagegeld wird ohne 
zeitliche Höchstgrenze bis zum Ende vorübergehender Arbeitsunfähigkeit gezahlt. 

Das Krankentagegeld beträgt mindestens 5,– EUR und kann mehrfach versichert werden, 
jedoch darf das durchschnittliche Nettoeinkommen nicht überschritten werden. 

Der Anspruch auf Zahlung des versicherten Krankentagegeldes beginnt bei Tarifstufe 

KTO 6 nach Ablauf von 42 
KTO 13 nach Ablauf von 91 
KTO 26 nach Ablauf von 182 

leistungsfreien Tagen (Karenzzeit) seit Beginn der völligen Arbeitsunfähigkeit. 

B Erweiterte Karenzzeiten Entsprechend der Dauer der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber ist die Vereinba-
rung von weiteren Karenzzeiten möglich. Hierbei wird bei gleichbleibenden Beiträgen 
im Tarif mit der nächstkürzeren Karenzzeit ein entsprechend höherer Tagessatz gezahlt. 

Die Tagessätze sind in den Technischen Berechnungsgrundlagen festgelegt und werden 
auf Anfrage mitgeteilt. 

C Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit wegen 
Schwangerschaft, Schwangerschafts-
abbruch, Fehlgeburt und Entbindung 

Es besteht ein Leistungsanspruch für Zeiten außerhalb des Beschäftigungsverbotes 
nach dem Mutterschutzgesetz im tarifl ichen Umfang. Zeiten des gesetzlichen Beschäf-
tigungsverbotes werden auf die bis zum tarifl ichen Leistungsbeginn zurückzulegenden 
Tage nicht angerechnet. Dies gilt auch für Frauen, die keine Leistungen nach dem Mut-
terschutzgesetz erhalten. 

D Anpassung des Krankentagegeldes Der Versicherer bietet den Versicherungsnehmern mindestens alle 3 Jahre Gelegenheit, 
in den Krankentagegeldtarifen mit einem versicherten Krankentagegeld von mindestens 
30,– EUR das vereinbarte Krankentagegeld zu erhöhen. Dabei wird die Erhöhung der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde gelegt. Die 
Anpassung (Erhöhung) kann nur auf einem Formular des Versicherers beantragt werden. 
Dieses nennt dem Versicherungsnehmer die Höhe, bis zu der das Krankentagegeld ange-
passt werden kann, die Frist, innerhalb der der Antrag beim Versicherer eingehen muss, 
sowie den Zeitpunkt, zu dem die Anpassung in Kraft tritt. Sofern eine darüber hinaus-
gehende Erhöhung des Nettoeinkommens (vgl. § 4 Abs. 2 MB/KT 2009) nachgewiesen 
wird, erfolgt diese Anpassung entsprechend der individuellen Entwicklung des Nettoein-
kommens. Die Höhe des Krankentagegeldes darf das durchschnittliche Nettoeinkommen 
nicht übersteigen. Erlangt der Versicherer davon Kenntnis, dass das versicherte Kranken-
tagegeld höher ist als das Nettoeinkommen, gilt § 4 Abs. 4 MB/KT 2009. 

Nimmt der Versicherungsnehmer an 2 aufeinander folgenden Leistungsanpassungen 
nicht teil, ohne dass ein Grund nach § 4 Abs. 2 MB/KT 2009 vorliegt, so erlischt der 
Anspruch auf künftige Leistungsanpassungen nach Buchstabe D Absatz 1 dieses Tarifs. 
Eine erneute Teilnahme kann zugelassen werden, wenn ein ärztliches Zeugnis über den 
Gesundheitszustand der zu versichernden Person vorgelegt wird. 

Für Gehaltsempfänger in einem festen Arbeitsverhältnis wird auch außerhalb des 
Dreijahreszeitraumes bei einer Erhöhung des Nettoeinkommens auf Antrag des Versi-
cherungsnehmers das vereinbarte Tagegeld im Rahmen des Tarifs KTO entsprechend 
angepasst. 

KTO mit den Tarifstufen KTO 6, KTO 13, KTO 26
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Die Bestimmungen für die Erhöhung des Versicherungsschutzes fi nden grundsätzliche 
Anwendung. Bisher vereinbarte Risikozuschläge werden im gleichen Verhältnis erhöht 
wie der Tarifbeitrag. Für den bisherigen Versicherungsschutz vereinbarte besondere 
Bedingungen gelten auch für den höheren Versicherungsschutz. Für die Anpassung ent-
fallen erneute Wartezeiten und eine erneute Risikoprüfung; bei Anpassungen außerhalb 
des Dreijahreszeitraumes jedoch nur dann, wenn der Antrag auf Anpassung spätestens 
innerhalb von 2 Monaten nach der Gehaltserhöhung gestellt wird und die prozentuale 
Krankentagegelderhöhung den prozentualen Anstieg des Nettogehalts nicht übersteigt. 

Wirksam wird die Anpassung zu dem vom Versicherer vorgeschlagenen Zeitpunkt; bei 
Anpassungen außerhalb des Dreijahreszeitraumes zu dem Monatsbeginn, der dem 
Antragseingang beim Versicherer folgt, frühestens jedoch zu Beginn des Monats, für 
den die Gehaltserhöhung gilt. Laufende Versicherungsfälle werden durch die Anpassung 
nicht betroffen. Der Zeitpunkt der Erhöhung und die Veränderung des Einkommens sind 
auf Verlangen des Versicherers nachzuweisen. 

E Monatliche Beitragsraten (EUR) 
für je 5,– EUR Krankentagegeld 

Die monatliche Beitragsrate (Beitragsübersichtsblatt) richtet sich nach dem erreichten 
Alter, maßgeblich ist die Differenz zwischen Beginn- und Geburtsjahr der versicherten 
Person. 
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